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Gefahrenzonenplan Laabenbach / Bausperre 

 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neustift-Innermanzing hat in seiner Sitzung vom 23.04.2002 
zum Schutz von Personen und Sachen folgende Verordnung beschlossen: 
 
Gemäß § 23 Abs. 2 NÖ Raumordnungsgesetz 1976 (NÖ ROG 1976) gilt ein generelles Bau-
verbot für jene Grundstücksflächen, die im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan der Gemein-
de Neustift-Innermanzing als Bauland gewidmet und unbebaut sind, nicht im geschlossenen 
Ortsgebiet liegen und mit Gefährdungen gemäß § 15 Abs. 3 Z. 1 bis 3 und 6 NÖ Raumord-
nungsgesetz 1976 (NÖ ROG 1976) bedroht sind. Als bebaut gelten Grundstücke oder Grund-
stücksteile, auf denen ein Gebäude errichtet ist, das nicht als Nebengebäude anzusehen ist; 
siehe auch § 22 Abs. 2 NÖ ROG 1976, letzter Satz. 
Als Grundlage dient der im Auftrag des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft und des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Zahl: 
WA3-1-338/27, erstellte und in der Zeit vom 19.11.2001 bis 4.12.2001 am Gemeindeamt Neu-
stift-Innermanzing öffentlich kundgemachte Gefahrenzonenplan für den Laabenbach vom Büro 
DI. Dr. Erwin Lang und DI. Martin Lang vom 27.08.2001.  
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

      Ernst Hochgerner 
 
Angeschlagen am: 24. 04. 2002 
Abgenommen am: 10. 05. 2002 
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